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Förderung aus dem City-Fonds 
Mit dem City-Fonds fördert die Stadt Dortmund private Vorhaben zur Stärkung der In-
nenstadt. Unterstützt werden Aktivitäten, die die City insgesamt aufwerten und beleben 
und im Sinne der Quartiersprofile weiterentwickeln. 
 
Zuschüsse von 50 Prozent der förderfähigen Kosten sind möglich.  
Jeder privat eingebrachte Euro soll verdoppelt werden. 

Bewerben können sich Gewerbetreibende, Quartiersgemeinschaften, Immobilieneigentü-
mer*innen, Anwohnende, soziale Einrichtungen oder Vereine, die Dortmunds Innenstadt  
voranbringen möchten. 

Das Antragsformular, die Förderrichtlinie und weitere Informationen zum City-Fonds  
gibt es beim Citymanagement und unter: dortmund.de/cityentwicklung  

 

Welche Projekte fördert der City-Fonds? 

Der City-Fonds unterstützt Projekte, die …

• bürgerschaftliches Engagement  
organisieren oder fördern 
(z. B. Einrichtung einer Immobilien-  
und Standortgemeinschaft) 

• Einzelhandel, Gastgewerbe oder 
Dienstleistungssektor beleben 
(z. B. Start einer Interessen- und Wer-
begemeinschaft, Schaufensteraktio-
nen, geschäftsübergreifende Service-
offensiven) 

• Immobilien oder den öffentlichen 
Raum aufwerten 
(z. B. Gestaltung der Eingangssituatio-
nen in ein Quartier) 
 

• den öffentlichen Raum beleben  
(z. B. Straßenfeste, Aktionen für Kinder, 
Bewegungsflächen für alle Generatio-
nen) 

• Verkehr innenstadtverträglich 
organisieren  
(z. B. Start eines geschäftsübergreifen-
den Lieferservices für Kunden) 

• Stadtökologie, Klimazielerreichung 
und Freiraumqualität verbessern  
(z. B. Bepflanzungen, Begrünungen) 

• zur Öffentlichkeitsarbeit und  
Imagebildung beitragen 

Was ist von der Förderung ausgeschlossen? 

Nicht gefördert werden unter anderem:  

• Projektbestandteile, die anderweitig mit öffentlichen Mitteln gefördert werden  

• Kosten, die vor Antragstellung angefallen sind 

• Maßnahmen, die unmittelbar der Gewinnerzielung dienen 

• Kosten, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Maßnahme stehen 

https://www.dortmund.de/cityentwicklung


 

Infoblatt City-Fonds  2 | 2   

 

Stand: 12/2025 

 

 

In welchem Gebiet gibt es die Förderung? 

Der Wallring um die City begrenzt 
das Fördergebiet des City-Fonds.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antragstellung und Hinweise

• Sie haben eine Idee für ein City-
Projekt? Dann nehmen Sie Kontakt 
auf! Das Citymanagement klärt 
ab, ob Ihre Maßnahme gefördert 
werden kann. 

• Reichen Sie das Antragsformular 
beim Citymanagement ein. 

• Über den Antrag entscheidet der 
Fondsbeirat als interdisziplinär  
besetztes Vergabegremium aus  
privaten und öffentlichen  
Akteur*innen.  

• Eine Förderung erfolgt nur, wenn 
die Gesamtkosten mindestens  
500 € betragen. (Bagatellgrenze).  

• Die Höchstförderung pro Maß-
nahme liegt im Regelfall bei  
10.000 € (brutto). 

 

• ! Wichtig: Sie dürfen erst mit einem 
Projekt anfangen und Geld ausge-
ben, nachdem Sie den Bewilli-
gungsbescheid von der Stadt 
Dortmund erhalten und an- 
erkannt haben. Vorher entstan-
dene Kosten werden nicht erstat-
tet. 

• Es gilt das Erstattungsprinzip. Das 
bedeutet: Sie gehen in finanzielle 
Vorleistung und beantragen nach 
Projektabschluss die Erstattung Ih-
rer Ausgaben. 

• Ein Rechtsanspruch auf Förderung 
besteht nicht. 

 

 

 

    Haben Sie Fragen? 
Alle Antworten hat das  

Citymanagement Dortmund 

citymanagement@dortmund.de  
0231 / 50 - 22673 


